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VIERLÄNDERTAGUNG  

Exkursion in Brandenberg  

am 21. Mai 2004 

 

GRUNDSÄTZLICHES ZUR WALDWEIDE  

Nach der Bauernbefreiung und Aufhebung der Grundlasten wurde das Kaiserliche Patent im Jahre 1853 
erlassen. Durch eigene Lokal- und Landeskommissionen wurden die Waldnutzungsrechte in 30-jähriger 
Tätigkeit mit über 7.400 Servitutenregulierungsurkunden erfasst. Österreichweit sind rund 40.000 landw. 
Betriebe eingeforstet mit jährlich 330.000 fm Brenn-, 95.000 fm Nutzholz und insgesamt 170.000 Rinder-
gräsern, dabei ist die Österreichische Bundesforste-AG auf ihrem Besitz mit dem Großteil der Rechte 
belastet (z.B. 95 % der Weiderechte). 
Die Waldweide stellt im Alpenraum eine uralte Nutzungsform dar und hat seit der Besiedelung unseres 
Lebensraumes über Jahrtausende hinweg entscheidend zur Existenzsicherung der bergbäuerlichen Bevöl-
kerung beigetragen. 

Durch die große Vielfalt der traditionellen Waldweideflächen auf Heimweiden, Agrargemeinschaftswäldern 
und Almen, auf Eigen- oder Servitutsgrund ist eine pauschale Beurteilung der Waldweide nicht zielführend. 
Neben standörtlichen Faktoren sind auch der Überschirmungsgrad, die Tiergattung, Bestoßungsdichte und 
Bestoßungsdauer sowie das Weidemanagement entscheidende Kriterien für eine positive oder negative 
Bewertung der Waldweide. 
Einerseits bietet die Waldweide den Tieren auch bei extremen Witterungsbedingungen Schutz und Weide-
futter, der locker bestockte Übergangsbereich zwischen Reinweide und Wald schafft ökologische Nischen, 
die in ihrer Artenvielfalt dem dichten, unbeweideten Wald oder gar den Forstkulturen weit überlegen sind. 
Gleichzeitig bildet die mosaikartige Verteilung von Weide und Wald eine interessante Erholungslandschaft. 
 
Andererseits findet Waldweide zum Teil auch auf ungünstigen Standorten wie z. B. im Schutzwaldbereich, 
auf steilen, flachgründigen oder feuchten Standorten oder in zu dicht aufgeforsteten Wäldern statt. Die 
Futterqualität variiert von extensiven Magerweiden für Galtrinder bis zu ertragreichen Fettweiden bei aufge-
lockerten Weidewaldbeständen, die sich auch für Milchviehhaltung eignen. 

WALDWEIDEORDNUNGEN  

Seit Erstellung der Servitutenregulierungsurkunden vor rund 130 Jahren haben sich in der Wald- und Almbe-
wirtschaftung sowie im öffentlichen Interesse entscheidende Veränderungen vollzogen, die nach Abwägung 
aller Vor- und Nachteile unter gewissen Umständen für Waldweideneuordnungen sprechen. 
Die Abstimmung der Nutzungen im sensiblen Bergraum und dabei besonders in der subalpinen Zone erfor-
dert Kompromissbereitschaft der Parteien und hohe Fachkompetenz bei der Beratung. Die zunehmende 
abteilungsübergreifende Zusammenarbeit bei der Koordinierung von verschiedenen Projekten und Investitio-
nen ist bemerkenswert. 

Derzeit sind in Tirol nach den großteils positiven Erfahrungen bei den abgeschlossenen Verfahren auf einer 
beträchtlichen Zahl von Almen Servitutenneuregulierungen in Bearbeitung oder Umsetzung. Mit der Einbin-
dung von Baumgruppen in die Weideflächen werden dabei neue innovative Wege beschritten. Verschiedene 
Funktionen des Waldes und der Weide können sich dabei ideal ergänzen (Kleinklima, Weideertrag, ökolo-
gische Artenvielfalt, Erholungswert der Landschaft). 

Diese Waldweideneuordnungen gewinnen einerseits ökonomische Bedeutung durch die Schaffung von 
hochwertigen Weide- und Waldflächen, andererseits werden im öffentlichen Interesse reizvolle abwechs-
lungsreiche Erholungslandschaften gepflegt und wertvolle Biotopflächen sowie Schutzwälder von der Weide 
freigestellt. 
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Die Servitutenneuregulierungen sind ähnlich den Grundzusammenlegungen aufgebaut, die General-
kompetenz liegt bei der Agrarbehörde, die Beratung, Projekterstellung, Begutachtung und Förderung erfolgt 
hauptsächlich durch die Abteilung Agrarwirtschaft. Neben den Parteien werden alle zuständigen Fachabtei-
lungen des Landes wie Forstwirtschaft, Umweltschutz, Bodenordnung, Jagdwirtschaft, Wildbach- und Lawi-
nenverbauung, Gemeinde und Tourismus in die mehrjährigen Verfahren eingebunden. 

Partner bei Servitutenneuregulierungen    Vertreter von ÖBF-AG, Abt. BFI, AGW 
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Chronologischer Ablauf  

1.    Bonitierung und planliche Darstellung durch die Abt. Agrarwirtschaft, Amt der Tiroler Landesregierung: 
Futterbedarfsberechnung und Weideertragsbonitierung mit Aufnahme der Boden- und Geländeverhält-
nisse, Baumarten, -Alter, Bestockung, Steilflächen, Biotopflächen, Bachverläufe  

2.   Begehung von Vertretern der Abt. Agrarwirtschaft, Bezirksforstinspekton, Umweltschutz mit Parteien, 
Einbindung von Wünschen der Wildbachverb., Jagdwirtschaft, Gemeinde, Tourismus usw. 
Aufnahme von Änderungsvorschlägen der Fachabteilungen (vitale Waldflächen, Biotopen, Baum-
gruppen für Kleinklima, Artenvielfalt, Landschaftsbild usw.)  

3. Planliche Darstellung auf Orthofoto nach der Begehung, Darstellung der Zaunlinien 

4. Formulierung der Nutzungsmodalitäten, ev. Nutzungsteilung bei mehreren Nutzungsberechtigten, 
Berücksichtigung von berechtigten Forderungen des Umweltschutzes (Auszäunung von Biotopflächen 
ev. mit finanzieller Unterstützung durch Abt. Umweltschutz  

5. Besprechungen mit Parteien, Niederschrift von Vereinbarungen zwischen dem Berechtigten und Grund-
eigentümern (Wegbau- und Wegerhaltung, Abgeltung von Wildschäden 

6. Agrarbehördliche Verhandlung mit Bescheid 

7. Förderansuchen bei der Abteilung Agrarwirtschaft 

8. genaue Auszeige der Baumgruppen durch Vertreter der BFI, AGW, Usch und den Parteien 

9. gemeins. Wegbau, Rodungen durch Grundeigent., Weideverbesserungen u. Zäunung durch Bauern 

10. grundbuchsreife Vermessung durch die Abt. Bodenordnung 

11. Änderung im Grundbuch 
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BRANDENBERG  

Der Ort Brandenberg im Bezirk Kufstein wurde als bäuerlicher Rodungsort zur Zeit der Aribonen um 1000 bis 

1050 gegründet. Bis ca. 1400 gab es in Brandenberg nur Bauern. Nachher kam ein neuer Berufsstand, die 

Holzarbeiter, die für den Bedarf der Kupferhütte in Brixlegg in den weiten Wäldern des Tales bis zum 

Spitzungsee Holz fällen und triften mussten. Auf der Länd in Kramsach wurden jährlich ca. 250.000 Holz-

brügel bis ca. 1900 zu Holzkohle gebrannt. 

In Brandenberg  sind derzeit 1.521 Hauptwohnsitze gemeldet. Das Gemeindegebiet umfasst eine 

Fläche von 13.017 ha, die sich aus 831 ha LN, 9.700 ha Wald, 520 ha Alpen und 2.000 ha unpro-

duktive Flächen zusammensetzt. Im Eigentum der ÖBF-AG befinden sich rund 11.000 ha. 

In der bäuerlich dominierten Gemeinde gibt es rund 100 landw. Betriebe, davon 35 Vollerwerbsbetriebe. 

Größe der landw. Betriebe: 
 5 bis 20 Hektar 48 Betriebe 
 20 bis 50 Hektar 55 Betriebe 
 über    50 Hektar 11 Betriebe 

Die 65 Brandenberger Almen  sind in 10 Weidegruppen zusammengefasst und sind ausschließlich Servi-

tutsalmen, also Almen auf denen der Almbetrieb auf fremdem Grund und Boden als Nutzungsrecht ausgeübt 

wird, was eine einzigartige Konstellation in Österreich darstellt.  

Das sogenannnte Servitutsrecht beinhaltet die Weidenutzung, das Holzbezugsrecht, das Streubezugsrecht, 

die Waldbodenbenützung, den Bezug von Steinen, Sand und Schotter, sowie die Benützung der einzelnen 

Wege und andererseits die Pflichten der Nutzungsberechtigten. 

Auf den im Besitz der Österreichischen Bundesforste befindlichen Waldflächen wurden in früheren Jahrhun-

derten bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts in Zusammenhang mit der Trift im Brandenberger Tal große 

Kahlschläge geschaffen, auf denen von den ursprünglich 120 berechtigten Bauern aus Brandenberg, 

Breitenbach, Steinberg und Bayern ca. 70 Almen soweit sie nicht ober Holz gelegen sind, entstanden sind. 

Durch Zuwachsen bzw. Aufforsten dieser Kahlschläge mussten die Almenflächen wieder in andere, abge-

holzte Gebiete verlagert ("überzimmert") werden.  

Die logische Folge war aber, dass für längerfristige Almverbesserungen kein Interesse vorhanden war. Der 

im Hüttenbereich liegende Almanger, die sogenannte Einkehr, wurde zum Zweck der Heugewinnung inten-

sivst genutzt. Im Übrigen wurde eine großflächige Waldweidenutzung durchgeführt.  

Nachdem es auch nach Erstellung der Servitutenregulierungsurkunde von 1889 immer wieder zu Interes-

senskonflikten zwischen Forst- und Almbewirtschaftung kam, wurde schon im Jahre 1921 von der Notwen-

digkeit der Wald- und Weidetrennung in Brandenberg gesprochen, und mit Kundmachung der Agrarbezirks-

behörde Innsbruck vom 24.01.1925, Zl. 8/515, ein Servitutenregulierungsverfahrens eingeleitet und am 27. 

02. 1929 unter Zl. 194/112 eine Provisorialverfügung (ca. 80 DinA-4-Seiten) erlassen. Die ursprünglichen 

1.700 Grasrechte wurden auf 1.450 reduziert, der Meliorationszeitraum wurde sehr optimistisch auf 10 Jahre 

festgelegt, dieser läuft aber bei den noch nicht geänderten Almen heute noch. 

In den letzten 15 Jahren konnten im Gemeindegebiet von  Brandenberg unter Leitung der Agrarbehörde 

durch intensive Zusammenarbeit aller Fachabteilungen des Landes zahlreiche Servitutenneuregulierungen 

(SNR) abgeschlossenen werden: 

Konkret wurden auf 18 Almen und Almgemeinschaften 44 Berechtigte mit insgesamt 483 Niederleger- und 

281 Hochlegergräser neu reguliert, 650 ha Weideflächen neu geschaffen und  

ca. 3.000 ha Schutz- und Wirtschaftswald weidefreigestellt. 

Seit 1990 werden bei den SNR die dauernde Erhaltung von Baumgruppen in Weideflächen vorgesehen. 
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BAUMBACH -ALM 

Gemeinde Brandenberg 

Die Baumbach-Alm liegt auf ca. 950 bis 1500 m Seehöhe linksseitig des Weissachtales, sie gehört zur 

Weidegruppe 7 und wird als Niederleger bewirtschaftet.  

Die Region Brandenberg wird vom Klima des Alpennordrandes mit ozeanischen Einflüssen geprägt. Der 

mittlere Jahresniederschlag auf der Baumbach-Alm liegt bei ca. 1600 mm. Die Jahresdurchschnitts-

temperatur beträgt 5,0 ° C. 

Weideregelung in der Provisorialverfügung 1929:  

Ursprünglich waren auf der Baumbach-Alm 6 berechtigte Liegenschaften mit 100,5 Weiderechten zur Nie-

derlegerzeit (89 Weidetage) einreguliert. „Das Weiderecht bezieht sich auf Rindsvieh, Pferde und Schafe.  

Das Weiderecht mit Rindvieh ist alljährlich vom Vorhandensein genügender Nahrung bis zum Verschwinden 

derselben möglich, jedoch nicht vor dem für die einzelnen Objekte festgesetzten Ausweidetermine.  

Auf den Niederlegern und Mittellegern bis 29. Juni und von der 2. Hälfte August bis 1. Oktober.  

Auf den Hochlegern von Ende Juni bis zur 2. Hälfte August Bartlmä, 24.Aug.).  

Die Weide mit dem Rindvieh wird entweder bei Tage oder bei Nacht ausgeübt und muss das Vieh täglich 

einmal zum Hage oder Stall zurückgetrieben werden“ (Auszug aus der Provisorialverfügung). 

Überzimmerung  1979 von 2 Berechtigten mit 16 und 17 Rindergräser:  

neue Rodeflächen im Ausmaß von 20,5 ha. 

Ablöse des Gründlgutes mit 12 KG 

Servitutenneuregulierung 1999  tritt anstelle der Provisorialverfügung in Kraft 

Überzimmerung  des Oberkapfing-Gutes mit 19 KG und des Heumoos-Gutes mit 6,5 KG.. 

Die Rodungen  u. Auflichtungen im Ausmaß von 65 ha wurden von den ÖBF in Form einer Vollbaumernte 

durchgeführt, wobei große Asthaufen so beseitigt wurden, dass keine Beeinträchtigung der Weide erfolgt.  

Rodungsverbot auf Steilflächen (> 55 %), Grabeneinhängen, Bachbereich, flachgründigen-, Feuchtflächen. 

Erhaltung einer Restüberschirmung  von 5 - 10 % auf den Weideflächen mit vielfältigen Vorteilen für Alm-

bewirtschaftung, Forstwirtschaft, Umweltschutz, Tourismus und weitere öffentliche Interessen. 

Die Aufräumung der Rodungsflächen und die Weideverbesserungen erfolgte durch die Berechtigten. 

Gesamtweidefläche 112 ha  für 148 Grasrechte  

Keine Beschränkung v. Viehzahl, Viehgattung und Weidezeit. Die Aufnahme v. Lehnvieh ist zulässig. 

Weidefreistellung  von 310 ha  Wirtschafts- und Schutzwald sowie Biotopflächen 

Nutzungsteilung  (eigene Weidefläche) für jede der 9 Liegenschaften  

Abzäunung  der Weideflächen nach Beendigung des Meliorationszeitraumes von 5 Jahren. 

Verlegung der Wildfütterung  

Wildstandsregulierung geplant 

 
technische Maßnahmen:  

Bau von 4,5 km Erschließungs- und Wirtschaftswegen       Kosten ca.  € 120.000,-- BH 80 % 

Erstellung von 2 kombinierten Almgebäuden                       Kosten ca.  € 200.000,-- BH 50 % 

Holzräumung auf 70 ha Weideflächen, 20 km Zäune          Kosten ca.  € 130.000,-- BH 50 % 

Gesamtkosten                                                                      netto           € 450.000,-- 



Vierländertagung 21.05.2004 DI Legner 5 

ANHANG CHRONOLOGISCHER ABLAUF DER 

SERVITUTENNEUREGULIERUNG BAUMBACH -ALMEN 

 

Bild 1: Baumbach-Alm 7/2001 

 

Bild 2: Baumbachalm 8/2003 

 

 

Bilder 3: Wegebau 2001 

 

Bild 4: begrünter Weg  6/2002 

  

 

Bilder 5, 6: Auszeige der Nutzungsflächen 4/2002 

 

Obm. Neuhauser u. RL Walcher 
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Bild 7 Ganzbaumernte 2001/2002   

 

Bild 8: Hackschnitzelerzeugung 6/2002 

  

 

Bild 9: Rodeflächen 4/2002    

 

Bild 10: Räumung der Rodeflächen 

  

 

Bild 11: Hackguterzeugung 

 

Bild 12: gemeinsame Besprechung vor Ort 
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Bild: 13 Sturmschaden am 16.11.2002   Bild 14: abgezäuntes Hochmoor 

 

 

 

 

Bild 15: Abzäunung und Weiderost 

 

Bild 16: neu errichtetes Kombiniertes Almgebäude 

  

 

Bild 17: Überstellung der Wildfütterung 

 

Bild 18: Weidefläche mit Baumgruppen 10/2002 

  

 

 


